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S O Z I A L E S Y M B O L E /-Symbol 

S O Z I A L E T H I K 
/. Begri/f und geschichtliche Einordnung. - II. Aufgabenfelder der 

Sozialethik. - III. Der theologische Begründungszusammenhang 

I. Begriff und geschichtliche Einordnung 

Gegenstand und Aufgabe der S. ist die Bestimmung der 
sittlichen Form all jener /Ordnungen, die menschliches 
Handeln (/•Handeln, Handlung) i n /•Gesellschaft nor­
mieren und sich darin der Verfügung durch den einzel­
nen, seinem unmittelbaren sittlichen Gestaltungswillen, 
entziehen. Die Berufung des Menschen zu einem Leben 
in Gesellschaft als Bedingung der Möglichkeit seiner 
Entfaltung als /· Mensch macht es offensichtlich notwen­
dig, sein Handeln Regelungen zu unterwerfen, die ihm 
sozial vorgegeben sind. Diese Regelungen stellen sich ih­
rerseits als sozial verbindlich gesetzte Resultate der Ko­
ordination und Organisation der unterschiedlichen In ­
teressen, Einsichten und Machtverhäl tnisse der beteilig­
ten sozialen Subjekte dar, verpflichten also den einzel­
nen i . d. R. auch dort, wo er sich in seinem Seinkönnen 
durch sie zugleich eingeschränkt sieht. Wie Lösungen 
entsprechender Konflikte konkret ausfallen, hängt we­
sentlich von dem ab, was an jeweils gegebenen rationa­
len, technischen und ökonomischen Einsichtsbeständen, 
an religiösen und sittlichen Überzeugungen sowie an 
faktischen Machtkonstellationen ins Spiel kommt. Da­
bei können sich durchaus, wie die soziokulturelle Ent­
wicklung der Menschheit zeigt, erstaunlich stabile 
Fließgleichgewichte ausbilden, die über lange Zei t räume 
hinweg für Gesellschaften Gültigkeit gewinnen. Gege­
bene Lösungen werden deshalb i . d. R. erst dort als mani­
fest ungerecht und unerträglich eingestuft, wo sich 
neue Perspektiven abzeichnen und auf Verwirklichung 
drängen. Von daher lassen sich soziokulturelle Verände­
rungen zugleich als sozialethische Vorgänge verstehen, 
in denen es um die Herstellung der je besseren sittlichen 
Form gegebener sozialer Ordnungen geht. 

Unerachtet der Universalität des den soziokulturellen 
Entwicklungen der Menschheit immer schon inhären­
ten sozialethischen Impulses ist die sozialethische Frage 
als eigenständige, zu einer neuen Aufgabenstellung füh­
rende, methodisch abzugrenzende Frage innerhalb der 
Ethik ( / Ethik, Ethos) dennoch ein genuin neuzeitliches 
Phänomen . Sie ergibt sich im Prinzip aus demselben Zu­
sammenhang, aus dem sich der Mensch im Zuge der 
neuzeitlichen „Wende der Vernunft nach außen" als 
Subjekt der ihm zur Erkenntnis und Gestaltung aufgege­
benen Wirklichkeit zu begreifen beginnt. Von daher 
kann er dann auch der ihn tragenden gesellschaftlichen 
Realität mit ihren Normen, Institutionen und sozial 
übergreifenden Systemen keine von seinem Subjektsta­
tus unabhängig zu definierende sittliche Vernunft zubil­
ligen. Vielmehr erschließt sich ihm diese erst aus deren 
Zuordnung zum Menschen als /" Person: „Ursprung, Trä­
ger und Ziel aller sozialen Institutionen ist und m u ß sein 
die menschliche Person." Diese sozialethische Grundbe­
stimmung, wie sie das II./"Vatikanische Konzil zum 
Maßstab setzt (Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes", 
Nr. 25, Abs. 1), stellt selbst das Resultat einer Entwick­
lung dar, mit der das ethische Bewußtsein im Prozeß der 
Neuzeit zunehmend auf die es normierenden und ihm 
als solche vorgegebenen sozialen Strukturen übergreift 
und der am universellen Anspruch menschlichen Per­
sonseins ausgerichteten moralischen Differenz unter­
wirft. Es gibt nicht nur gutes und schlechtes Handeln im 
Hinblick auf gegebene Normen, gut oder schlecht kön­
nen auch die dieses Handeln regelnden Normen und In ­
stitutionen selbst sein. Damit aber sieht sich der Mensch 
nicht nur in Gehorsamsverantwortung vor Normen ge­
rufen, sondern auch in Gestaltungsverantwortung für 
sie. Erst darin wird die besondere sozialeth. Aufgaben­
stellung endgültig ansichtig. S. ist Ethik der gesellschaft­
lich übergreifenden Normen, Institutionen und sozialen 
Systeme: „Sozialstrukturenethik" (A. Rieh). 

Nach vorneuzeitlichem Gesellschaftsverständnis wur­
den Wert und Würde des einzelnen auf der sozialen 
Ebene wesentlich von der Eigenfunktion gegebener so­
zialer Strukturen her ausgelegt. Die ethische Frage 
wurde nur als Frage nach der humanen Gestalt von 
s t rukturgemäßen standesethischen Verhaltensformen 
und darin vorauszusetzenden generellen Tugenden ge­
stellt. Ethik blieb sonach wesentlich Tugendethik - als 
solche sind auch die großen systematischen Ethiken der 
Antike und des Mittelalters angelegt - , die dann in Ap­
plikation auf die sozialstrukturellen Zuordnungen zur 
Standesethik derivierte. Struktur- und zugleich perso­
nengerechtes Handeln wurde durch Tugenden i m Rah­
men der vorgezeichneten sozialen Positionen und Funk­
tionen sichergestellt. Die Gesellschaft empfing ihre 
humane Form aus den sich rollenspezifisch ausdifferen­
zierenden personalen Tugenden ihrer Mitglieder, wie 
dies in Fürstenspiegeln, Ordensregeln und Standesmora-
len maßgeblich Ausdruck fand. 

Gerade das christliche Menschen Verständnis mit der 
sich aus i hm ergebenden verpflichtenden Kraft des Lie­
besgebotes aber ist es, das dem sozialen Miteinander 
schließlich eine völlig neue Dimension einstiftet und 
darin die Här te der Strukturen in vielem entscheidend 
mildert. Die Botschaft vom /•Reich Gottes ist an alle ge­
richtet. Die in ihr erschlossene Gleichheit der Menschen 
vor Gott und die daraus resultierende Brüderlichkeit al­
ler Menschen bleibt jeder sozialen Rangordnung über­
geordnet. Unter dieser Voraussetzung konnte selbst die 
Sklavenarbeit zum Christendienst erhoben werden. In 
der Zugehörigkeit zur Gemeinde Christi als dem laos 
theou, dem Volk Gottes, war jeglicher Rangunterschied, 
sei er geschlechtsspezifischer, ethnischer oder sozial-
struktureller Ar t , im Prinzip relativiert und aufgehoben: 
„Ihr alle seid einer in Christus" (Gal 3,28). Damit aber 
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bleibt eine Zielgestalt menschlichen Miteinanders einge­
fordert, die sich gerade nicht auf rein personengebun­
dene Bewußtseins- und Hal tungsänderungen eingrenzen 
läßt. Der hier erhobene sittliche Anspruch der Gleich­
wertigkeit, Unverfügbarkeit und Würde menschlichen 
Personseins enthält bereits die entscheidende Vorausset­
zung für alle spätere Ausweitung der ethischen Frage 
auf die polit. und gesellschaftl. Strukturen. 

Diese Ausweitung erfolgte endgültig dort, wo man mit 
dem Zerbrechen der kirchlich-religiösen Einheit der 
mittelalterlichen Gesellschaft in den Spaltungen der 
/ 'Reformation und den nachfolgenden Religionskrie­
gen, die Frage nach der Legitimation des Garanten der 
pax civilis, des Staates, als eine vom religiösen Bekennt­
nis unabhängige, genuin ethische Frage zu stellen be­
gann. Daraus resultierte letztlich, daß jegliche auf 
Sicherung des ^Gemeinwohls gerichtete Herrschaft, die 
einer rationalen Begründung standhalten wi l l , sich nur 
als eine Form gesellschaftlicher Übereinkunft darstellen 
kann, in der die Personwürde eines jeden einzelnen als 
vernünftiges Subjekt respektiert bleibt und sich so allein 
aus deren Anspruch legitimiert. 

Mi t dem Übergang der vorindustriellen bürgerl ichen 
Gesellschaft zur /'Industriegesellschaft verschärfte sich 
die sozialethische Frage nochmals. Sie stellte sich zuneh­
mend nicht mehr nur als Frage nach der Ordnung des 
Staates, sondern als Frage nach den gesellschaftlichen 
Ordnungsgestaltungen insgesamt. Die industrielle Um­
wälzung führte zu einer weitgehenden Auflösung des 
Netzes zuvor tragender sozialstruktureller Einbindun­
gen und sozioökonomischer Absicherungen. Das, was 
man seit Mitte des 19. Jh. die /"„soziale Frage" nennt, ist 
nur durch eine grundlegende Neuordnung der sozial-
strukturellen Bedingungen selbst zu lösen. Eben darin 
aber erscheint das Phänomen des /"Sozialen schon in der 
Wurzel als eine ethische Größe gefaßt. Es steht hier 
nicht mehr als Gegensatz zum Individuellen, sondern 
als Gegensatz zum „Unsozialen" i m Sinne des sozial In­
humanen, Ungerechten. Der im Begriff des Sozialen im­
plizit enthaltene Anspruch der Gerechtigkeit drängte 
auf eine neue Form ihrer Verwirklichung, auf „soziale" 
Gerechtigkeit (^Gerechtigkeit I I I 3). 

I m Anspruch dieser „sozialen Gerechtigkeit" wird der 
oberste sittliche Maßstab menschlichen Miteinanders, 
die Personwürde, zugleich zum obersten Maßstab der 
Gerechtigkeit selbst, die nach klassischem Verständnis 
„jedem das Seine" (Ulpian) zuerkennt. Von daher rük-
ken also auch die bereits von ^Aristoteles (Nikomachi-
sche Ethik, Buch V) aufgewiesenen Realisierungsfor­
men von /'Gerechtigkeit - iustitia legalis, distributiva 
und commutativa - in einen neuen Anspruchskontext. 
So erschöpft sich der gerechte Umgang des Menschen 
mit Gesetzen nicht darin, daß er ihnen in seinem Han­
deln i m Sinne der Legalgerechtigkeit entspricht und sie 
allenfalls nach gerechtem Ermessen (Epikie; / •Bi l l ig­
keit) der Einzelsituation zupaßt, er n immt sie vielmehr 
auch selbst in Verantwortung, um sie auf ihre sozial ge­
rechte, am Anspruch menschlicher Personwürde ausge­
wiesene Vernunft hin zu überprüfen und zu gestalten. 
Gerade das aber schließt ein, daß darin jeder so zu sei­
nem Recht kommt, daß keiner dem anderen zum bloßen 
Mit te l wird, sondern in seinem Recht als Mensch, i n sei­
ner Selbstzwecklichkeit als Person ( I . / Kant) respektiert 
bleibt. /'Menschenrechte umfassen nicht nur individu­
elle Freiheitsrechte, sondern ebenso grundsätzl ich auch 
soziale Anspruchsrechte. Erst wo diesen i m Hinbl ick auf 
die konkrete Rechtsgestaltung der gleiche Stellenwert 
zuerkannt wi rd wie jenen, läßt sich sowohl den Ansprü­
chen der sozial Schwachen als auch der Leistungskraft 
der sozial Starken in gerechter Weise Rechnung tragen. 
Leiten sich doch aus der Personwürde des Menschen 
prinzipiell zwei Arten von Gegensei t igkei tsansprüchen 

ab: zum einen solche, die nicht auf schon erbrachten 
Leistungen beruhen, sondern als soziale Menschenrechte 
universell geltend zu machen sind. Zum andern jene, die 
auf erbrachten bzw. zu erbringenden Leistungen ( / L e i ­
stung) beruhen, darin also einem genuin leistungsbezo-
genen Gerechtigkeitsmaß folgen, nach dem Gleichbewer­
tung für gleiche (iustitia commutativa) und Ungleichbe­
wertung für ungleiche Leistungen (iustitia distributiva) 
zu fordern ist. Beide Arten von Gegenseit igkeitsansprü­
chen erscheinen sonach zur Verwirklichung sozialer Ge­
rechtigkeit unabdingbar. Weder darf die Anerkennung 
gleicher sozialer Grundrechte zu einer allgemeinen Ega­
lisierung von Leistungen und Ansprüchen führen, noch 
dürfen unterschiedliche soziale Konditionen und Fähig­
keiten der einzelnen in einer Weise privilegiert werden, 
daß sich dies am Ende auf Kosten des Bestandes und der 
Entfaltung der Personwürde der übrigen auswirkt. 

//. Auf gaben feider der Sozialethik 

a) Ethik der Normen und Normarten, die menschliche 
Handlungswirklichkeit in ihren Einzelvollzügen mit so­
zial verbindlichem Anspruch regeln. - b) Ethik der In­
stitutionen, die die vielfältigen Lebenszusammenhänge, 
aus denen sich menschliche Handlungswirklichkeit auf­
baut, in je eigener Weise als sozial verfaßte Ordnungsge­
bilde strukturieren. - c) Ethik der sozialen Systeme, die 
als solche die Zuweisungsebene von Institutionen als 
Einzelinstitutionen nochmals übergreifen und als ge-
samtgesellschaftl. Organisationsformen für alle sozialen 
Prozesse verbindl. Rahmenbedingungen setzen. 

Zu a) Ethik der Normen und Normarten. Als deskrip­
tive Kategorie ist der Begriff /» Norm ein Subsumtionsbe-
griff, mit dem sich jegliche Regelform menschlichen 
Deutens, Ordnens und Gestaltens kennzeichnen läßt. 
Gemeinsam ist diesen Regelformen der sozial geltend 
gemachte Anspruch ihrer „Verbindlichkeit" (E. Dürk­
heim). Wirksam wird er, wo er zugleich die subjektive 
Bereitschaft zur Anerkennung findet. Erst aus dem Zu­
sammenwirken dieser beiden Grundelemente, sowohl 
des objektiven wie des subjektiven, empfängt alle nor­
mative Realität ihre regelnde Kraft. Insofern sind Nor­
men Regulative menschlichen Deutens, Ordnens und 
Gestaltens, die sich mit einem Verbindlichkeitsanspruch 
darstellen, der die Chance hat, Anerkennung, Zustim­
mung und Gehorsam zu finden. - Die Besonderheit der 
unmittelbar ethischen bzw. ethisch affinen Forderungen 
liegt demgegenüber darin, daß sich in ihnen der Ver­
bindlichkeitsanspruch sozial geltend gemachter Inhalte 
wesentlich als Ordnungsanspruch des Menschseins des 
Menschen artikuliert. Dieser Ordnungsanspruch ver­
mittelt sich in geschichtlicher Ausdifferenzierung be­
stimmter normativer Grundformen, die die menschli­
che Lebenswirklichkeit als ethische Lebenswirklichkeit 
ordnen. A m Anfang der Geschichte menschlicher Le­
benspraxis steht hierbei als elementare Vermittlungs­
form des Ethischen die Sitte {ethos, consuetudo; /"Sitte 
und Brauch). Ihre Wirkkraft wird allein durch kollek­
tive „tatsächliche Übung" (F. /· Tönnies) lebendig erhal­
ten. M i t wachsender Komplexität des sozialen Bezie-
hungsgefüges (/* soziale Beziehungen) konstituiert sich 
demgegenüber das /Gesetz (nömos, lex) als gesatzte, 
komplementä re bzw. konkurrierende Regelgröße. I m 
Rahmen der neuzeitlichen Wende zum Subjekt kommt 
es zu einer kritischen Weiterentwicklung des Gesetzes­
begriffs in der Differenzierung von /Recht und Sittlich­
keit. M i t ihr wird offenbar, daß der Mensch als Träger 
der Sittlichkeit in seiner Würde als Person aller Statuie­
rung von Recht vorausgeht und insofern der Verfügbar­
keit durch das Recht entzogen bleibt. Soll sonach Recht 
nicht der Entfaltung von Sittlichkeit als dem Vollzug 
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menschlicher /Fre ihei t und Würde entgegenstehen, 
m u ß es sich in seinen Ordnungen so auslegen, daß sich 
darin jeder Mensch als vernünftiges Subjekt und damit 
als ein Wesen, das sein Gewissen hat, wiedererkennt. Es 
besteht also durchaus ein innerer Zusammenhang zwi­
schen der neuzeitlichen Grundoption für die / M e n ­
schenwürde und dem nun auch innergesellschaftlich 
hervortretenden Pluralismus der Moralen, so daß die 
mit dieser Entwicklung verbundene weitgehende Auflö­
sung der Sitte nicht einfachhin als Verfal lsphänomen ab­
gewertet werden kann, sondern gerade als Bedingung für 
die Möglichkeit der Identi tätsfindung des einzelnen an­
zusehen ist. Dies macht zugleich eine eigene Aufarbei­
tung des Prozesses individueller Identi tätsfindung als ei­
ner sich nun gleichfalls sittlich stellenden Aufgabe 
notwendig. Erst von daher wird auch die heutige Alter­
nierung von Individualethik und S. einsichtig. 

Zu b) Ethik der Institutionen. M i t den / Institutionen 
erreicht menschliche Handlungswirklichkeit ihre 
nächst größere Einheit. Als komplex angelegte Lebens­
und Organisationsformen strukturieren sie das Handeln 
nicht nur in seinen Einzelvollzügen, sondern ordnen es 
zugleich bestimmten Leitzielen zu, aus denen sie sich ih­
rerseits als Institutionen begründen und durch die sie 
sich voneinander abheben. Insofern kommt ihnen ge­
genüber der Welt der Normen, über die sie sich vermit­
teln und ihren Anspruch geltend machen, eine herme-
neutische Schlüsselrolle zu. Sie bilden deren übergrei­
fendes Interpretament. Gerade deshalb steht und fällt 
ihr Schicksal auch nicht mit dem Bestand der Einzel­
norm. Institutionen vermögen sich fortzuentwickeln 
und darin den sich verändernden normativen Bedingun­
gen des Lebens Rechnung zu tragen, ohne hierdurch 
ihre eigene strukturelle Identi tät zu verlieren. 

A u f die durch sie gesteuerten Handlungssubjekte h in 
betrachtet, können Institutionen ebenso aufschließend-
entlastende wie repressiv-unterdrückende Wirkung ha­
ben, und sie können dort, wo sie dem Menschen 
Eigenverantwortung e inräumen, ebenso zum Platzhal­
ter seiner Freiheit wie seiner Wil lkür werden. Hier eröff­
nen sich gegenwärtig entscheidende Problemfelder, 
seitdem das Grundbedürfn is des Subjektes nach k r i t i ­
schem Vollzug seiner Vernunft und Freiheit zum sittl i­
chen Grundanspruch unserer Kul tur geworden ist, der 
auf die Leit- und Zielbilder aller sozialen Institutionen 
übergreift und nach institutioneller Einlösung ruft. 

Menschliches Sozialverhalten ist des weiteren keines­
wegs nur durch institutionelle Außenprägungen be­
stimmt, sondern folgt einem komplexen inneren Struk­
turgesetz, dessen Verletzung zwangsläufig zu Depoten-
zierungen an Menschsein i m Miteinander führen m u ß . 
Es manifestiert sich i m Spannungsgefüge dreier unter­
schiedlich aufeinander wirkender nicht voneinander ab­
leitbarer Antriebskomponenten, die den Umgang des 
Menschen mit dem Menschen fundamental bestimmen, 
nämlich erstens einer sachhaft-gebrauchenden Kompo­
nente, kraft deren sich der eine den anderen in der Viel­
falt seiner individuellen Möglichkei ten und Interessen 
zunutze macht, zweitens einer (stammesgeschichtlich 
aus dem innerartlichen Aggressionsverhalten [/Aggres­
sion! abzuleitenden) konkurrierenden Komponente, die 
Selbstand und Eigenwertigkeit der Individuen im Uni -
gang miteinander ermöglicht und sichert, und schließ­
lich drittens einer (bis in naturale Dispositionen des 
Brutpflegeverhaltens zurückverfolgbaren) fürsorgenden 
Komponente, kraft deren der eine den anderen nicht 
überspielt, sondern ihn in seinem Sein und Seinkönnen 
um seiner selbst willen annimmt und zustande bringt. 
Der Mensch ist dem Menschen Bedürfniswesen, Kon­
kurrent und Fürsorger zugleich. Keine der drei Kompo­
nenten ist entbehrlich, jede für sich genommen bliebe 
abkünftig. Wi r haben es mit einem in sich kommunizie­

renden naturalen Strukturgesetz zu tun, das sich trotz 
der Vielschichtigkeit seiner der Anschauung zugängli­
chen Konkretionen dennoch als ein im Aufbau der 
menschlichen Natur als solcher gründendes Bedingungs­
gesetz erweist. Insofern kann also die Natur menschlich­
sozialen Handelns nicht anders begriffen werden denn 
in der Weise einer „Perichorese" eben jener sich gegen­
seitig bedingenden und korrigierenden Bezugskompo­
nenten, in deren Rahmen sich alles sittliche Handeln be­
wegt und ohne die der Mensch nicht zum vollen 
Menschsein als Person in Gesellschaft gelangen kann. 

Entsprechend müssen sich auch Institutionen ausle­
gen. Sozialität muß dem Menschen nicht erst abgenötigt 
werden, sie gehört zu seiner Natur. Dabei darf weder der 
Wille zu Selbstand und Selbstmächtigkeit gebrochen, 
noch Fürsorgebereitschaft durch Hörigkeit ersetzt wer­
den. Seiner Natur nach ist der Mensch keineswegs nur 
jener selbstbezogene, aggressive Egoist, der einzig über 
die List der Institution zum Altruisten erzogen werden 
kann. Was ihn vielmehr nicht weniger konstitutiv wie 
die selbstbezogenen und aggressionsspezifischen Im­
pulse prägt, ist die gleichermaßen naturhaft angelegte 
Neigung, Geborgenheit zu schenken, Solidarität zu üben 
und mit konstruktivem Vertrauen auf die Welt zuzuge­
hen. Gerade dies legitimiert Vertrauen in seine Freiheit. 
Institutionen behalten Zukunftsträchtigkeit auf die 
Dauer nur als Assoziationen freier Menschen. Das än­
dert freilich nichts an der Tatsache, daß auch unter sol­
cher Voraussetzung die Handlungs- und Orientierungs­
möglichkeiten des Menschen begrenzt sind. Die Bewah­
rung erreichter Vernunft, aber auch die Einübung in 
gesellschaftliche Solidarität bleiben für ein zukunftsof­
fenes Inst i tut ionsverständnis ebenso wesentlich wie das 
Vertrauen in die Kraft selbstverantwortlicher menschli­
cher Freiheit. Das konservative, soziale und liberale 
Prinzip sind gleichermaßen notwendige, in innerem 
Verweisungszusammenhang stehende und einander er­
gänzende Komponenten einer gegenwartsgerechten 
ethischen und politischen Theorie der Institution. Erst 
im Aufnehmen dieser Komponenten und ihrer prakti­
schen integrativen Einlösung hat der Mensch die archai­
schen Formen seiner Institutionalisierungen hinter sich 
gelassen. 

Zu c) Ethik der sozialen Systeme. Jede Diversifizie­
rung von Institutionen, denen sich der einzelne mittel­
bar oder unmittelbar zugeordnet sieht, m u ß zugleich zur 
Ausbildung von Steuerungssystemen führen, die für die 
hier ablaufenden sozialen Prozesse funktional stimmige 
Rahmenbedingungen setzen. Die hohe Komplexität 
heutiger Sozialsysteme, in die sich der gegenwärtige 
Mensch in äußerst differenzierter Weise eingebunden 
erfährt und die als solche die Zuweisungsebene von Per­
son und Institution nochmals übergreifen, läßt das Pro­
blem einer Ethik sozialer Systeme als eine eigene, für 
unsere Gesellschaft neu zu beantwortende Aufgabe er­
kennen ( / Ins t i tu t ion I I I : Ethik institutionellen Han­
delns). Dies führt näherh in zu zwei grundlegenden 
Fragen. Zum einen nach einer Ethik des sozialen Status, 
die der normativen Vielfalt der gesellschaftlichen Be­
züge, Rollen und Positionen, i n denen sich der einzelne 
w f i h d e t , ihrem ganzen Ansatz nach Rechnung trägt. 
M i t der Ablösung der alten Ständegesellschaft durch 
eine leistungs- und prestigeorientierte pluralistische Ge­
sellschaft (/Pluralismus) stellen sich die Probleme von 
Ehre und Ehrverletzung, von gesellschaftlicher Asylie-
rung und Stigmatisierung (E. Goffman), von sozialer 
Rangbestimmung und Identi tätsfindung in völlig verän­
derter Weise. - Zum andern geht es um das sozialstruk­
turelle Grundlagenproblem schlechthin, um die Erar­
beitung einer sozialen Prinzipienlehre, die das generelle 
Zuordnungsverhäl tn is von Person, Institution und über­
greifenden sozialen Systemen in ihrem inneren Verwei-
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sungszusammenhang sozialphilosophisch einsichtig zu 
machen und ethisch verbindlich zu bestimmen vermag. 
Was die /"katholische Soziallehre in den Prinzipien der 
Personalität (/· Person), der /Solidarität und der /Subsi­
diarität festmacht, findet hier seinen systematischen 
Ort. Die Tragfähigkeit dieser Prinzipien erweist nicht 
zuletzt ihre weit über Glaubensgrenzen hinausrei­
chende Akzeptanz, sofern nur in der Zustimmung zum 
Anspruch menschlicher Personwürde bereits ein ge­
meinsamer Nenner besteht. - Hier ergeben sich einige 
wichtige Schlußfolgerungen, die sich unmittelbar aus 
diesen Prinzipien ableiten lassen: (1) Menschliches Per­
sonsein kann nicht als bloße Funktion der Formen 
menschlicher Vergesellschaftung verstanden werden. 
Umgekehrt ist menschliche Sozialität nicht etwas dem 
Personsein des Menschen ursprünglich Fremdes, Abge­
drungenes (vgl. I I b zur „sozialen Perichorese"); sie ge­
hört vielmehr wesenhaft zur Natur dieses Personseins 
selbst, bleibt aber in den spezifischen Formen ihrer 
strukturellen Vermittlung nur mehr subsidiär. - (2) Was 
für die Vermittlungsstrukturen menschlicher Sozialität 
gilt, trifft ebenso auf die hierzu erforderlichen partiellen 
Solidaritätsdispositionen zu (Gemeinwohl-, Interessen-, 
Kooperations-, Kampf-, Klassensolidarität). Auch diese 
lassen sich, sozialethisch betrachtet, wiederum nur aus 
ihrer gegebenen subsidiären Funktion rechtfertigen. 
Wenn die Unverfügbarkeit der Würde des Menschen 
auf seinem Personsein gründet und Sozialbezogenheit 
zur Natur dieses Personseins gehört, dann schließt dies 
notwendig Solidarität mit allem, was Menschenantlitz 
trägt, ein. Als universelles soziales Zuordnungsprinzip 
duldet Solidarität keinerlei Einschränkung. Sie erweist 
sich darin als das moralische Movens der Einheit des 
Menschengeschlechts. - (3) Die personale Entfaltung 
des einzelnen wie der Menschheit als ganzer ist grund­
sätzlich abhängig von dem jeweils erreichten Stand und 
Einsatz an hierzu erforderlicher Sachkompetenz. Dies 
wiederum läßt sich nur über ein hochdifferenziertes, 
sich ständig fortentwickelndes System sozialer Vermitt­
lungsinstanzen sicherstellen. Soll die Dynamik des Pro­
zesses nicht gelähmt und zugleich die Einheit des Zieles 
gewahrt bleiben, kann die Lösung weder in einer zentra-
listischen Enteignung der vielfältigen individuellen, 
gruppen- und institutionsspezifischen Initiativen liegen 
noch in deren beliebiger, zu nicht weniger gefährl ichen 
Machtverzerrungen „von unten" führenden unkontrol­
lierten Freisetzung. Genau hier greift das Subsidiaritäts-
prinzip ein. Kompetenz baut sich nicht „von oben", 
sondern „von unten" her auf. Was die kleinere Sozialein­
heit besser zu leisten imstande ist, muß , wo immer und 
solange dies zutrifft, i m Rahmen der größeren Einheit 
respektiert bleiben und, soweit angemessen, durch sie 
bestärkt werden. Strukturelle Vielfalt ist nichts Defizitä­
res, sondern notwendiges Medium des einen Zieles. Hier 
sind in der Tat Prinzipien gewonnen, deren allgemeine 
Tragfähigkeit sich gerade auch in den weiteren Konkre­
tionen der S., in der apolitischen Ethik und in der 
s Wirtschaftsethik, in eigener Weise bewährt . 

7/7. Der theologische Begründungszusammenhang 

Gottes Heilshandeln und die Humanisierung der Welt 
sind untrennbare Größen . Das eine läßt sich, nach 
christlichem Verständnis, nicht vom andern abspalten. 
Damit gewinnt die S. mit ihrer genuin neuzeitlichen 
Frage nach der humanen Gestalt der gesellschaftlichen 
Strukturen, ihrer Normen, Institutionen und sozialen 
Systeme, theologisch-ethische Schlüsselbedeutung. Aus­
gelöst und vorangetrieben wird diese Entwicklung ins-
bes. durch die Zuschärfungen der „sozialen Frage" seit 
Beginn des Industriezeitalters und die damit gegebene 

Herausforderung des /"Liberalismus einerseits und sei­
nes mächtigen Antipoden, der marxistischen Gesell­
schaftstheorie (/"Marxismus), andererseits. Spätestens 
seit der Enz. „Rerum novarum" von 1891, mit der das 
päpstliche Lehramt erstmals selbst in die soziale Diskus­
sion eingriff, wurde deutlich, daß die Stellungnahme zu 
den sich ständig fortentwickelnden sozialstrukturellen 
Problemen ein unverzichtbares Moment der Verkündi­
gung der christlichen Botschaft in der modernen Welt 
darstellt. Hier liegt der Ansatz sowohl zu entschiedener 
Weiterentfaltung einer entsprechenden kirchlichen 
Lehrtradition, insbes. in den /Sozialenzykliken, als 
auch zur systematischen Ausgestaltung der „christlichen 
Gesellschaftslehre" zu einer eigenständigen, sich von 
der Moraltheologie abgrenzenden theologischen Diszi­
plin. Inzwischen ist freilich mit der lateinamerikani­
schen /„Theo log ie der Befreiung" seit Beginn der 70er 
Jahre innerhalb der Kirche eine neue, sich von dieser 
Lehrtradition weithin unabhängig setzende Form christ­
lich inspirierter S. entstanden, die, unter Zurückstel lung 
der schöpfungstheologisch-naturrechtlichen Kompo­
nente, die fundamentaltheologische Frage nach dem 
Gott der Geschichte zum entscheidenden Ausgangs­
punkt der Theologie von Praxis nimmt. 

Wie die anhaltende Diskussion um die ..Theologie der 
Befreiung" zeigt, kommt nun aber gerade dem theologi­
schen Ausgangspunkt für die Entfaltung einer christlich 
begründeten, universell applizierbaren S. zentrales Ge­
wicht zu. So läßt sich nicht bestreiten, daß schöpfungs­
theologisch ansetzende und damit wesentlich auf schöp­
fungsinhärente Ordnungen und Zielstrukturen rekurrie­
rende sozialethische Begründungen eine eher verhaltene 
Dynamik entwickeln. Sie gewinnen ihr kritisches Ge­
wicht vor allem aus dem Aufweis der substantiellen Ver-
spannungen und Fließgleichgewichte grundlegender 
sozialer Zusammenhänge , vermögen darin allerdings 
dem komplexen Strukturaufbau der natura humana 
auch unvergleichlich stärker Rechnung zu tragen. Was 
ihnen hingegen fehlt, ist der genuin geschichtstheologi-
sche Impuls, der unmittelbare Rekurs auf die Dynamik 
des Geschichtshandelns Gottes selbst. Eben diesen Man­
gel sucht die „Theologie der Befreiung" angesichts der 
ungeheuren Herausforderungen politischer und ökono­
mischer Inhumani tä t , mit denen sie sich als theologi­
scher Anwalt der Dritten Welt konfrontiert sieht, zu 
überwinden. Der Gott der Geschichte ist zugleich der 
Gott des Heils dieser Geschichte, die in Christus ihre 
universale Mitte hat. I n der Befreiung von der Sünde , 
die uns Jesus Christus gebracht hat, liegt gerade die Be­
freiung von jenem Übel, das zugleich die Wurzel aller 
Unfreiheit, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit ist, 
so daß es darin immer auch um das Ganze der Befreiung 
des Menschen geht. Die Umkehr der Herzen, die Sub-
jektwerdung des Menschen und der Kampf um die Ge­
rechtigkeit für den Geringsten gehören zusammen. Die 
von der Gerechtigkeit und Liebe Gottes bewegte „Op­
tion für die Armen" verträgt keine Abstinenz gegenüber 
den Ursachen ihrer Armut , auch nicht gegenüber deren 
gesellschaftlichen sozialstrukturellen Ursachen: Die 
Herstellung subjektgerechter Strukturen ist mit dem 
Sinn von Geschichte als Heilsgeschichte untrennbar ver­
bunden. Erst diese heilsgeschichtliche Sicht bewahrt da­
vor, der Strukturfrage den Stachel zu nehmen und sie 
moralisch zu neutralisieren. Sie bewahrt aber auch da­
vor, den Verheißungen der marxistischen Utopie zu fol­
gen, die die Heilsfrage auf die Strukturfrage reduziert. 
Die Subjektwerdung des Menschen weist über alle ge­
schichtliche Verwirklichung hinaus. 

Was die „Theologie der Befreiung" an theologischem 
Bewußtsein zu wecken, an sozialen Initiativen freizuset­
zen und an kirchlichen Kräften zu mobilisieren ver­
mochte, hebt sie inzwischen weit über eine nur situa-
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tionsspezifische St römung hinaus. Dennoch erscheint 
ihre kirchliche und theologische Gesamtsituierung kei­
neswegs geklärt . Dies gilt nicht zuletzt in bezug auf die 
hier als durchaus grundlegend anzusehende Zuordnung 
der von ihr heilsgeschichtlich eingeführten sozial­
ethischen Fragestellung zur bisherigen sozialethischen 
kirchlichen Lehrtradition. Dabei geht es gewiß auch um 
Abgrenzungsprobleme zum Marxismus, doch darin fun­
damentaler noch um Rückbindung dieses heilsge­
schichtlichen Ansatzes an die in der kath. Soziallehre 
wesentlich stärker hervortretende schöpfungstheologi­
sche Komponente. Was in den bereits oben (vgl. I I c) ent­
falteten Sozialprinzipien herausgestellt wird, benennt 
nichts anderes als jene unter schöpfungsmäßigen Bedin­
gungen formulierten ethischen Zielmargen, die letztlich 
jeder Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit zugrunde 
liegen und ohne die der Wille zur Herstellung gerechte­
rer sozialer Strukturen vergeblich bleibt. Hierbei wird 
insbes. mit dem Subsidiari tätsprinzip ein ethisch rele­
vanter Sachverhalt abgesichert, der bei einer rein heils­
geschichtlichen Sicht (außer im Phänomen des Charis­
mas) in dieser Weise kaum in Blick tritt , dem aber 
dennoch als grundlegendem Moment der Schöpfungs­
ordnung im Hinblick auf die Entfaltung menschlichen 
Personseins und menschlicher Gesamtsolidari tät 
Schlüsselbedeutung zukommt: die Unterschiedlichkeit 
und Pluralität von Kompetenz. Genau darin nämlich ist 
zugleich der ethisch relevante Kern jenes elementaren 
sozialanthropologischen Phänomens festgehalten, das 
sich der sog. „marxistischen Analyse" von vornherein 
nur unter negativen Vorzeichen darbietet, indem sie 
letztlich alle sich daraus ergebende soziale Differenz mit 
Un te rd rückung und Abhängigkeit gleichsetzt. Insofern 
bedarf es also durchaus der entschiedenen Öffnung der 
Befreiungstheologie auf die ihr vorausliegenden elemen­
taren Einsichten der Soziallehre hin, soll der durch sie in 
einer neuen Weise geltend gemachte Grund der Beru­
fung des Menschen zur Freiheit auch tatsächlich zu grö­
ßerer struktureller Freiheit führen. Denn wie die Gnade 
die Natur, so hebt auch die „Hei lsordnung" die „Natur­
ordnung" nicht auf, sondern setzt sie voraus und vollen­
det sie (Thomas v. Aquin, S. th. I—II, 99, 2 ad 1). 

Wenn i n diesem Zusammenhang die Sozialprinzipien 
der „Na tu ro rdnung" zugeordnet werden, dann ist damit 
zunächst nur ausgesagt, daß es sich hier nicht um reine 
Handlungskriterien des Glaubens handelt, die als solche 
nur von Christen vertreten werden können , sondern daß 
sie i m Prinzip universell einsehbar und kommunikabel 
sind. I n ihrer Evidenz erscheinen sie nicht exklusiv 
christlich, sondern der Vernunft entsprechend als Ord­
nung der Natur selbst ausgewiesen. Dies m u ß jedoch 
nicht heißen, daß sie ohne die Erhellung der Wirk l ich­
keit durch den Glauben gefunden werden, wohl aber, 
daß sie hierdurch als Elemente jener Ordnung ausgewie­
sen sind, aus denen sie den Anspruch ihrer Vernünftig­
keit gewinnen: als Elemente der dieser Wirkl ichkei t 
zugrunde liegenden, in ihr Hei l gehobenen Ordnung der 
Natur selbst. Denn wenn auch das Schöpfungs- und 
Heilshandeln Gottes selbst nur i m Glauben erkannt und 
begriffen wird , so zielt doch das, was sich darin der Ver­
nunft menschlichen Handelns erschließt, gerade nicht 
auf christliche Ausschließlichkeit , sondern darauf, die­
ses Handeln als ein wahrhaft menschliches und vernünf­
tiges zu sichern (F. Böckle). Aus ihm empfängt das i m 
Prinzip natür l ich Erkennbare erst seine volle Plausibili-
tät, seine ganze Dynamik, seine kritisch-befreiende, sti­
mulierende und integrierende Kraft (A. Auer). Insofern 
müssen also auch die genannten Sozialprinzipien als in­
nere Konsequenz, als sozialethische Weiterführungen 
und Entfaltungen der sich aus dem Schöpfungs- und 
Heilshandeln Gottes ergebenden christlichen Grundfor­
derung der Liebe verstanden werden, ohne daß sie sich 

deshalb auf eine offenbarungsspezifische Geltung und 
Begründung einengen ließen. In einer sich zunehmend 
als Einheit erfahrenden Menschheit treten sie als uni­
versell geltend zu machende Kriterien der Vernunft 
menschlichen Handelns zutage. 

Zur ex. S. / evangelische Soziallehre. 
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S O Z I A L E V O R U R T E I L E 
1. Begriff. -2. Stigmatisierung. -3. Funktionen des sozialen Verhaltens. 

- 4. Abbau von sozialen Vorurteilen 

1. Begriff 
M i t einem Vorurteil (V.) schätzen wir Personen und 
Sachverhalte in umfassender Weise mit vorgefaßten A n ­
nahmen ein, ohne im einzelnen viel zu wissen. Ein posi­
tives V. mag schmeicheln, indem es etwa Berühmthei ten 
oder Führungspersonen idealisiert. Meist allerdings ist 
das negative V. gemeint, welches andere herabsetzt. So 
beschäftigen sich V.sforschungen weniger mit der Ma­
rotte, einen Menschenschlag nach einem äußer l ichen 
Merkmal einzuordnen - Rhe in länder sind fröhlich, un­
zuverlässig usf. - sondern vor allem mit den Verfolgun­
gen und millionenfachen Morden, die zu rassistischen 
V.en (/Rassenkonflikte) in Bezug gesetzt werden. Die 
Spannweite des Begriffs zeigt sich an der Vielzahl der 
Betroffenen: V.e bestehen i m Hinbl ick auf ethnische, 
nationale, religiöse und politische Gruppen, auf Schich­
ten und Geschlechter, auf körperl iche Beschaffenheit, 
abweichendes / Verhalten, Lebensalter usf. 

Nachdenklichkeit gegenüber dem V. erwächst aus 
ethischen Bindungen, wonach jedem Menschen an­
gemessene Wertschätzung zusteht. Das entspricht zum 
einen christlicher Überzeugung (Nächstenliebe), zum 
anderen der / Aufklärung seit dem 18. Jh. (/Toleranz). 
Das /Grundgesetz deklariert die Unantastbarkeit der 
/ M e n s c h e n w ü r d e , und demokratisches /Gleichheits-
Ethos verbietet es, ganze Menschengruppen als minder­
wertig einzustufen. Etwas als V. zu bezeichnen bedeutet 
daher bereits vehemente Kr i t i k . 

Denken i m V. beginnt wie jede Informationsverarbei­
tung: Ein Reiz wird mit vorhandenen Kategorien inter­
pretiert. Dabei diktiert das V. eine starre Reduktion; am 
Gegenüber werden nur die wenigen Merkmale gesehen, 
für die die Gruppe definiert ist. I n einer Überverallge­
meinerung werden alle Angehörigen als untereinander 
gleich betrachtet. Die Reaktion verläuft stereotyp. 

Wie jedes Urtei l beansprucht das V. einen Wahrheits-


